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Beschlussvorschlag 
Die Stadtvertretung Burg Stargard stimmt dem Abschluss eines Städtebaulichen Vertrages 
mit dem Ziel der Aufhebung des Vorhaben- und Erschließungsplanes Nr. 1 “Baunternehmen 
Fischbach”  in Cammin zu. 
  
Sachverhalt 
Die Stadt Burg Stargard kann Städtebauliche Verträge zur Vorbereitung und Durchführung 
städtebaulicher Maßnahmen schließen, die in der Folge durch einen Vertragspartner auf 
eigene Kosten umgesetzt werden. Dazu gehört u.a. die Ausarbeitung der städtebaulichen 
Planung sowie aller erforderlichen Gutachten. 
  
Mit dem anliegenden städtebaulichen Vertrag verpflichtet sich der Vorhabenträger – 
Frankfurt Energy Holding GmbH, Ginnheimer Straße 4 in 65760 Eschborn - , auf seine 
Kosten die Aufhebung des Vorhaben- und Erschließungsplanes Nr. 1 “Baunternehmen 
Fischbach” zu veranlassen. Hierfür wird das Planungsbüro MIKAVI Planung GmbH, 
Mühlenstraße 28 in 17349 Schönbeck beauftragt. 
  
Rechtliche Grundlagen 
§ 11 Baugesetzbuch (Städtebaulicher Vertrag) 
 
Finanzielle Auswirkungen 
keine 
 
Anlage/n 

1 2025-06-11 Städtebaulicher Vertrag (öffentlich) 
 

 
 
 
 
 



Städtebaulicher Vertrag  
zur Aufhebung des Vorhaben- und Erschließungsplanes Nr. 1 „Bau-

unternehmen Fischbach“  
 

Zwischen der  

Stadt Burg Stargard 
Mühlenstraße 30 
17094 Burg Stargard 
 

vertreten durch den Bürgermeister Herrn Tilo Lorenz 

und 

der 1. stellv. Bürgermeister Herrn Christian Walter 

 

- nachstehend „Stadt“ genannt - 

 

und  

Frankfurt Energy Holding GmbH 
Ginnheimer Straße 4 
65760 Eschborn 
 
- nachstehend „Vorhabenträger“ genannt - 

 

Präambel 

 

Die Vorhabenträger beabsichtigt den alten Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 1 „Bauunter-

nehmen Fischbach“ in der Stadt Burg Stargard OT Cammin aufzuheben. Derzeit ist baurecht-

lich keine Nutzung des Grundstückes möglich. 

 

Durch diesen städtebaulichen Vertrag soll ein Verfahren zur Aufhebung des Vorhaben- und 

Erschließungsplan Nr. 1 „Bauunternehmen Fischbach“ abgesichert, vorbereitet und durchge-

führt werden. 
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§ 1 
Art und Umfang des Vorhabens 

Die Stadt beabsichtigt die Aufhebung des Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 1 „Bau-
unternehmen Fischbach“ (Anlage 1). Der entsprechende Aufstellungsbeschluss wurde 
am 09.04.2025 von der Stadtvertretung beschlossen. 

§ 2 
Kostenübernahme für die Beendigung des Vorhaben- und Erschließungsplanes 

(1) Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die im Rahmen des Satzungsverfahrens der Stadt 
Burg Stargard erforderlichen Kosten jeglicher Art zu übernehmen.  

 
(2) Der Vorhabenträger überträgt die Aufhebung des Vorhaben- und Erschließungsplanes 

und die Betreuung des Verfahrens im Einvernehmen mit der Stadt dem Planungsbüro 
MIKAVI Planung GmbH, Mühlenstraße 28 in 17349 Schönbeck und übernimmt die Kos-
ten. 

 
(3) Der Vorhabenträger hat die Entwürfe der Planungen des Verfahrens einschließlich Plan-

zeichnung und Begründung, die Entwürfe des Umweltberichts und die Entwürfe zur Vor-
bereitung der Abwägung mit der Stadt abzustimmen. Bei der Erstellung der Unterlagen 
haben die bzw. die von ihm Beauftragten die Vorschriften und Regelungen zu beachten, 
die für die Stadt gelten.  

§ 3 
Pflichten der Stadt 

(1) Die Stadt trägt nur die Kosten und den Aufwand, der im Zuge des Bauleitplanverfah-
rens in der eigenen (Amts-)Verwaltung anfallen. 

 
(2) Die Stadt erklärt sich bereit, den Vorhabenträger, während der Planverfahren regelmä-

ßig über den Stand des Verfahrens zu unterrichten und ihr Stellungnahmen Träger öf-
fentlicher Belange sowie Dritter zur Kenntnis zu geben. 

 

 



Seite 3   
Städtebaulicher Vertrag zwischen Stadt Burg Stargard und Frankfurt Energy Holding GmbH  

 

§ 4 
Planungshoheit 

(1) Die Planungshoheit der Stadt wird durch diesen Vertrag nicht eingeschränkt. Ein 
Rechtsanspruch des Vorhabenträgers auf die Aufstellung einer Satzung mit einem be-
stimmten Inhalt besteht nicht. 

§ 5 
Rechtsfolge 

(1) Bei ganz oder teilweiser Übertragung von Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung 
durch den Vorhabenträger verpflichtet sich dieser, die Übertragungsverträge so zu ge-
stalten, dass der Übernehmende alle Rechte und Pflichten, die sich aus diesem Vertrag 
ergeben, übernimmt.  
 

(2) Die Absicht, die Pflichten aus dieser Vereinbarung zu übertragen, ist der Stadt schrift-
lich mitzuteilen; der entsprechende Vertragsentwurf ist beizufügen. Die Stadt stimmt 
dem Übertragungsvertrag binnen 2 Wochen zu, sofern keine berechtigten Interessen 
entgegenstehen. 

 § 6 
Externe Beendigung des Vertrages 

(1) Der Vertrag endet automatisch, sobald sich im Verfahren zur Aufhebung des Bauleitpla-
nes zeigt, dass dieser keine Rechtskraft erlangen kann. 

§ 7 
Haftungsausschluss/Kostenregelung 

(1) Eine Haftung der Stadt für etwaige Aufwendungen des Investors, die dieser im Hinblick 

auf die Aufhebung der Satzung sowie etwaige Folgemaßnahmen tätigt, ist ausge-

schlossen. 

§ 8 

Kündigung und Haftung 

(1)  Eine Kündigung dieses Vertrages kann – von beiden Vertragsparteien – nur erfolgen, 
wenn die Ausführung des Vertrages technisch und/oder rechtlich unmöglich ist und sich 
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eine Anpassung aus diesem Grunde ausschließt. Die Kündigung ist schriftlich zu er-
klären. Auch für diesen Fall gilt die Haftungs- und Kostenregelung des § 7. 

 
(2)  Die Stadt kann den Vertrag auch kündigen, wenn der Vorhabenträger, den sich aus 

dem Vertrag ergebenden Pflichten trotz Mahnung mit Fristsetzung nicht nachkommt, 
wenn er in besonders grobem Maße gegen Vertragspflichten verstößt oder wenn über 
das Vermögen des Investors ein Insolvenzverfahren eröffnet bzw. Mangels Masse die 
Eröffnung abgelehnt wird. Auch in diesen Fällen ist die Kündigung schriftlich zu erklä-
ren und gilt die Haftungs- und Kostenregelung des § 7. 

 § 9    
Herausgabeanspruch, Urheberecht 

 
(1)  Die von dem Planungsbüro MIKAVI gefertigten Unterlagen und Pläne gehen in das 

Eigentum der Stadt über. Urheberrechte werden hierdurch nicht übertragen. 

§ 10 
Schlussbestimmungen 

(1)  Die Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen berührt nicht die Gültigkeit des 
übrigen Vertragsinhalts. Die Vertragspartner verpflichten sich, durch Vereinbarung sol-
che Bestimmungen durch gleichwertige gültige Vorschriften zu ersetzen. 

 
(2) Sollten bei der Durchführung des Vertrages ergänzende Bestimmungen notwendig 

werden, verpflichten sich die Vertragspartner, die erforderlichen Vereinbarungen zu 
treffen. Das gleiche gilt, wenn einzelne Bestimmungen dieses Vertrages späteren ge-
setzlichen Regelungen widersprechen. 

 
(3) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sowie andere Vereinbarungen, die 

den Inhalt dieses Vertrages berühren, bedürfen aus Beweisgründen der Schriftform. 
Die Schriftform ist mündlich nicht abdingbar. Mündliche Nebenabreden sind nicht ge-
troffen worden.  

 
(4) Erfüllungsort und Gerichtsstand ist das für die Stadt zuständige Gericht. 
 
(5) Der Vertrag wird zweifach ausgefertigt. Jede Vertragspartei erhält eine Ausfertigung. 
 
(6) Der Vorhabenträger stellt sicher, dass die Stadt alle relevanten Unterlagen in ausrei-

chender Anzahl, Form und Qualität sowie termin- und fristgerecht erhält.  
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§ 11 

Wirksamwerden des Vertrages 
 

Der Vertrag wird mit beidseitiger Unterschrift der Vertragspartner wirksam. 

 

Anlage: 

1. Geltungsbereich des aufzuhebenden Vorhaben- und Erschließungsplanes Nr. 1 „Bauun-

ternehmen Fischbach“ der Stadt Burg Stargard  

 

 

Burg Stargard, den …………… 

 

Für die Stadt:    

 

 

………………………  …………………………… 

Lorenz    Walter 

Bürgermeister   1. Stellvertretender Bürgermeister 

 

 

Eschborn, den …………… 

 

Für den Vorhabenträger:  

 

  

………………………… 

Dirk Göhringer 

Geschäftsführer   



S.Voss
Rechteck

S.Voss
Rechteck
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